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Beratungsfolge: Jugendhilfeausschuss Sitzungstermin: 25.11.2003 
    
 
 
Betreff: 
 
Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Sankt Augustin e.V.; 
Schülersprechstunde 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Förderung der Schülersprechstunde des Deut-
schen Kinderschutzbundes, Ortsverband Sankt Augustin e. V., für das Schuljahr 
2003/2004 in Höhe von 5.012 €. 
 
 
Problembeschreibung/Begründung: 
 
Der Deutsche Kinderschutzbund hat mit Schreiben vom 23.06.2003 einen Antrag auf För-
derung der Schülersprechstunde für das Schuljahr 2003/2004 gestellt. 
 
Die Schülersprechstunde des Deutschen Kinderschutzbundes besteht seit 1992 und wird  
grundsätzlich an allen sieben weiterführenden Schulen in Form von niederschwelligen Be-
ratungsangeboten in Ergänzung zur institutionellen Erziehungsberatung durchgeführt. 
An den beiden Hauptschulen wurde zu Beginn des Schuljahres 2003/2004 - zunächst be-
fristet für ein Jahr - jeweils eine durch das Land NW finanzierte Stelle für Schulsozialarbeit 
besetzt.  
 
An der Hauptschule Niederpleis findet seitdem keine Schülersprechstunde durch den 
DKSB mehr statt. Diese freigewordene Stunde wird zu je ½ an den beiden Gymnasien 
durchgeführt, so dass dort wöchentlich je 1,5 Stunden gehalten werden. 
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An der Hauptschule Menden wird durch Vereinbarung zwischen dem DKSB, der Verwal-
tung und dem Schulleiter bis zu den Weihnachtsferien weiterhin parallel zur Schulsozialar-
beit die wöchentliche Schülersprechstunde durch den DKSB gehalten. 
Der DKSB wird zu gegebener Zeit über die Resonanz und Bedarfslage an der Hauptschu-
le Menden berichten.  
 
Gefördert wird pro Schule jeweils eine Schülersprechstunde auf der Basis eines Honorar-
satzes von 17,90 €/Stunde. Auf dieser Berechnungsgrundlage ergibt sich eine Förderung 
des Deutschen Kinderschutzbundes in Höhe von 5.012 €. Auf dieser Grundlage basiert 
auch der vom Deutschen Kinderschutzbund eingereichte Antrag auf Förderung. In der Fi-
nanzplanung ist für die kommenden Haushaltsjahre diese Summe vorgesehen. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Konrad Seigfried 
Beigeordneter 
  
 
Die Maßnahme 
 x hat finanzielle Auswirkungen 
 hat keine finanziellen Auswirkungen 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.012 Euro. 
x Sie stehen im  x Verw. Haushalt  Vermög. Haushalt unter der Haushaltsstelle  
 4525.7181.4 zur Verfügung. 
 Der Haushaltsansatz reicht nicht aus. Die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger 

Ausgaben ist erforderlich. 
 Für die Finanzierung wurden bereits veranschlagt  Euro, insgesamt sind  Euro bereit-

zustellen. Davon im laufenden Haushaltsjahr  Euro. 
 
 
 


